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§ 10 Bgld. BSchG 2001 Aufgaben der
Sicherheitsvertrauenspersonen

Bgld. BSchG 2001 - Burgenlandisches Bedienstetenschutzgesetz 2001

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Die Sicherheitsvertrauenspersonen haben in allen Fragen des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit

1. die Bediensteten zu informieren, zu beraten und zu unterstitzen;
2. die Personalvertretung zu informieren, zu beraten und zu unterstitzen und mit ihr zusammenzuarbeiten;

3. in Abstimmung mit der Personalvertretung die Interessen der Bediensteten gegeniber dem Dienstgeber zu
vertreten;

4. den Dienstgeber bei der Durchfihrung des Bedienstetenschutzes zu beraten;

5. auf das Vorhandensein der entsprechenden Einrichtungen und Vorkehrungen zu achten und den Dienstgeber
Uber bestehende Mangel zu informieren;

6. auf die Anwendung der gebotenen SchutzmalBnahmen zu achten sowie

7. mit anderen Sicherheitsvertrauenspersonen, die fir dieselbe Arbeitsstatte (dieselben Arbeitsstatten) oder Teile
davon zustandig sind, den Arbeitsmedizinern und den Sicherheitsfachkraften zusammenzuarbeiten.

(2) (Verfassungsbestimmung) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind bei der Besorgung der ihnen aufgrund dieses
Gesetzes zukommenden Aufgaben an keine Weisungen gebunden.

(3) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind berechtigt, in allen Fragen des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit
beim Dienstgeber die notwendigen MaBnahmen zu verlangen, Vorschldge fur die Verbesserung der
Arbeitsbedingungen zu erstatten und die Beseitigung von Mangeln zu verlangen.

(4) Der Dienstgeber ist verpflichtet, die Sicherheitsvertrauenspersonen in allen Angelegenheiten der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes anzuhéren. Er hat Uberdies das Recht, sich Uber alle Gegenstdnde der Tatigkeit der
Sicherheitsvertrauenspersonen jederzeit zu unterrichten.

(5) Die Sicherheitsvertrauenspersonen sind zur etwaigen Hinzuziehung externer Praventivdienste 8 71 Abs. 2) im
Voraus zu héren und vor der Bestellung und Abberufung von Sicherheitsfachkraften, von Arbeitsmedizinern sowie von
far die Erste Hilfe, die Brandbekdmpfung und Evakuierung zustandigen Personen zu informieren. Die beabsichtigte
Bestellung oder Abberufung ist mit den Sicherheitsvertrauenspersonen zu beraten, auller wenn
Personalvertretungsorgane errichtet sind.

(6) Der Dienstgeber ist verpflichtet,
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1.

2.

a)

b)

o)

den Sicherheitsvertrauenspersonen Zugang zu den Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten sowie zu den
Aufzeichnungen und Berichten Uber Arbeitsunfalle zu gewahren,

den Sicherheitsvertrauenspersonen folgende Unterlagen zur Verfligung zu stellen:
die Unterlagen betreffend die Erkenntnisse gemaf3§ 3 Abs. 2,

die Ergebnisse von Messungen betreffend gefahrliche Arbeitsstoffe und Larm sowie sonstiger Messungen und
Untersuchungen, die mit dem Bedienstetenschutz im Zusammenhang stehen, und

die Aufzeichnungen betreffend Arbeitsstoffe und Larm,

. die Sicherheitsvertrauenspersonen Uber Grenzwertliberschreitungen sowie deren Ursachen und Uber die

getroffenen Malinahmen unverziglich zu informieren,

. die Sicherheitsvertrauenspersonen uber Auflagen, Vorschreibungen, Bewilligungen und behdrdliche

Informationen auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes zu informieren und zu den Informationen, die sich aus
den SchutzmalRnahmen und MalRnahmen zur Gefahrenverhitung ergeben, im Voraus anzuhéren,

. die Sicherheitsvertrauenspersonen zu den Informationen Uber die Gefahren flr Sicherheit und Gesundheit sowie

Uber SchutzmalRnahmen und MalRnahmen zur Gefahrenverhitung im Allgemeinen und flr die einzelnen Arten
von Arbeitsplatzen bzw. Aufgabenbereichen im Voraus anzuhéren und

. die Sicherheitsvertrauenspersonen zur Information der Arbeitgeber von betriebsfremden Arbeitnehmern Gber die

in Z 5 genannten Punkte sowie Uber die fur Erste Hilfe, Brandbekampfung und Evakuierung gesetzten
MaBnahmen im Voraus anzuhéren.

In Kraft seit 23.03.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/bgld_bschg_2001/paragraf/3
file:///

	§ 10 Bgld. BSchG 2001 Aufgaben der Sicherheitsvertrauenspersonen
	Bgld. BSchG 2001 - Burgenländisches Bedienstetenschutzgesetz 2001


